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unb ä()nlid)e umftänbfic^c SRcbcuanlagett tiid)t crforbcrt, bag
er oljiie Vorbereitungen jebergeit betriebsfähig ift, unb bag

er, locnn er nid)t gebraucht wirb, ami) feine Soften oevur»
facht, wie 3. 93. ®aitipfmafd)itteu 511111 Anheizen, finbet ber»

fefbc oortl)ei(l)aftc Aniuenbuttg für SDritcfcreicn, eieftrifdje
93eleud)tungS»Anlageit, Sßafferpumpcti, Aufzüge, Sraljne unb

Sinbcn, für ©d)iffSbeioeguttg, fowie für jebe Art Siein»

gewerbe, gang bcfotibcrS aber in ber 8anbioirtl)fd)aft 311m

tpäcffcifchneiben, ©djroten, 2J?ild)centrifugiren nnb Vutteru,
fowie übcrait ba, wo jeitweife eine immer bereite 33etvtebS»

traft gcbraud)t wirb.

(5eim*blid?es ^3ilöurtgstr>efen.

Sehi'liitgâfmifuttg b. ©ciuefbeberetnd «t. (Waffen.
Sie bieSjäfjvige ßehrliugSpritfitng beS ©ewcrbeoereinS ©t. ©alien
finbet int SJtai 1886 ftatt.

Sie Anmclbuttg juv ipeüfung ift bis ©nbe Januar ber

Somtttiffiott beS ©ewcrbeoereinS cinjufenbeii. Zur S®^cttnaljnic
finb alle 3enc berechtigt, wetdjc ihre Cetjrgeit bei einem äReifter
im Santon ©t. ©allen bitrchgeniacht haben.

Scr Annielbuttg finb beizulegen: 1) ©in Z^tguig beS 8epr=

[jerm über wohlöollbrad)te Sehrjeit. 3m biefein ^eugnig nutg
baS Satuni beS VeginneS ber Sehrjeit unb bie Sattei berfetben
genau angegeben fein. 2) ©in Ze'ugitig über ben Vcfttcl) ber

3ortbilbungSfd)iilc.
Sie Attmelbutig ift Ooit beiti 8ehrti 11 g felbft 31t fchreiben.

Zur Prüfung werben nur fo(d)e 8ef)rlittge gugetaffen, welche min»

befteitS zwei 3al)re Sehrgeit hinter ftd) hüben unb minbeftenS
brei Viertel ber Schreit abfoloirt haben.

Zahlreichen Anmelbungen, and; auS bent Sauton, fowie ber

fräftigen Unterftitpung urtfereS Unternehmens burd) bie .fjattb»
werfSmeifter, ficht entgegen Sie Soinmiffioii

beS ©ewerbeoereinä ©t. ©allen.
Set (tkluerbePerein OîteSbarf) l)<d einen Zufcbttcibe»

furS für 3Rübel)en unb grauen oeranffaltct, ber 0011 bcit @e»

fdjwiftern 93ooS geleitet würbe. Ser SttrS bauerte 10 2Bocf;en.
3ebe 2ßod)e würbe 6 ©tuubefi Unterricht crtljeilt, 4 ©tauben Ar»
beitS» 1111b 2 ©tunben Zeid)emiitterrid)t (im 9J?agzeicl)neii u. bgl.).
17 ©chülerinneti auS 9 ©emeinbett haben au beut Surs mit
gutem ©rfolge theilgenoiumen, wie bie AuSflellutig ber angefer»
tigten Arbeiten beweift.

©d)on im ©ommer beS leptett ^aljreS hielt ber ©ewerbe»
oerein einen SitrS im 2Beigiuif)en ab, 311 welchem baS eibgen.
IpanbelS» unb Saabwivthfehaftäbepartentent auS bent ihm jur
Verfügung ftcl)enben 3onb§ für Unterftiipuug gewerblicher Sil»
bung ben tpauptantpeil ber Soften besteuerte. Vorberljanb finb
febeS 3a1)r zwei folcfjer Surfe, ber eine für äBeignäfjett, ber
anbete für Anfertigung Oon Sleiberu oorgefe()eu. Siefer Unter»
rieht wirb unabhängig oott bett foitftigen |Çachf'iirfeii ber Anftalt

ber ©efdjwifter VooS gegeben unb tonnte, als gewerbtidjc
weibliche 3ortbi(bungSfcljulc organifirt, namentlich <*uf beut

Saube großen Vilsen ftiften. Ueberljaupt aber ift lebhaft 31t

wiinfd)cn, bag îtnfere Sücl)ter mehr als bis fept gcfd)ef)eit ift,
neben ber Ijöfjevu theoretifdjen Vilbitttg in bie prattifepe .paus»
haltnngSfunbc nach allen ihren ©citea eingeführt unb bariu
heiutifd) werben.

Sie Stuuftgctuerbefrfjulc am ©etueobe^Jhtfeutu
^ürirl) (jut 93(ttmcnzcid)ueti unb ÜRalett, fowie SompofitionS»
Übungen für Slachorunnicute, Vi 11 fter 11. f. 10. als neue fjädjer
in ihr Programm aufgenommen; bie Zahl 0011 72 ©djülern unb

•Öofpitanten für baS ©intcrfeiuefter niarfjte ©rwerbung neuer
8ofatitätcu notl)Wenbig.

Deremsroefm.
'öaälev CileUieibePercin. Sie jüngft im grogen ©aale

311 ©afrati abgehaltene Verfammlutig beS 93a§ler ©ewerbeoereinä

war nur mittelmägig befucht, obgleich baS wichtige Sraftaubuni
ber ©rftellung obligator ifcljer UnterftüpuugS» refp.
Sranteutaffen für ipanbmerfSgefellcn unb Arbeiter
jur SiStuffion auSgcfept war. Sie 31a' Verfatitinlung eiuge»

labeneit ©tänberath ©öttiSheim, Ißrof. ißaul ©peifer unb

^abritant 9iub. ©arafitt waren erfcljienen. tpr. ©chloffermeifter
©öttiSpeim, als (Referent ber /paitbmeefer=Sommiffioii, weidje
bie fyragc oorberatl)en hatte, gab befauut, bie ©eftion tpaub»
werter beS ©ewcrbeüaeinS pabc gefunben, bie ©vünbuug einer

permanenten unb obligatorifcpen Saffe für alle in 93afe( befepäf»

tigten Arbeiter fei ein Sing ber Uuinöglidjfcit unb and) fein

Vebürfnig für baS ©ewerbe felber, fonbern nur für einige Sa»

tegorien ber in ber ©eibeninbuftrie unb beim Vauhanbmerf bc=

fcpäftigtcn Arbeiter. ©S empfehle fiel) baljer, oott ber ©riinbung
einer fole()eu Saffe abgufeheu. Sagegeu folle jeber in Vafel
befcljäftigte Arbeiter oerpflichtet werben, fiel) einer ber bereits be»

ftehenben Sranteutaffen ati^ufchlicßeii 1111b habe ben AuSweiS 311

leiftert, bag er SRitglieb einer ißrioatfranfenfaffc fei, welche in
SrauthcitSfäflcu ber SDÎitglicber biefeit minbeftenS Ajt unb Apo»
tfjete begahle. Sie Arbeitgeber hiuwicbcrum fohcit uerpflidjtet
werben, ben Arbeitern einen Sljeil ber Prämien 311 leifteu.

Sie an biefeS ïïîeferat fiel) anfdjliegeube Schatte, an welcher
fiel) bie tptp. fRitb. ©arafiti, ©tänberatl) ®öttiSf)eim, ©cl)reitter=
meifter Zel)"le, .Sputmacl)er Annimmt, Vürgcr SrciS u. A. be=

theiligten, geftaltcte fiel) mitunter 31t einer gientlich lebhaften
SiStuffion. §r. ©tänberatl) ©öttiS()eint war ber ÜJteinuncj,
titan folle gnerft baS ©d)idfa( beS AngttgS ©arafiit betr. btc

obligatorifcpe Verfic()erttttg ber fjabritarbeiter abwarten, welchen
ber ©roge fRath ber ^Regierung jur Vcricftterftattung itberwiefen
Ijabe. §r. ^3vof. ©peifer bagegen empfahl fofortigeS Vorgehen
in ber Angelegenheit. ÏRatt btirfe baS ©ute niegt ganz ltitb
gar untevlaffen, tueil baâ ©efte ntrf)t augenbltcflicy 31t ev-

reichen fei.
Zu einer Vefcl)litgfaffung tarn eS nicht, ba bie iReiljeit ber

Anwefenbcn fiel) bis 11 Uhr ziemlich bebettflid) gelichtet hatten.

Pevfcbicbertcs.

9ieujahfSl)i'üui1)e alter 3^<t. 3» bcutfd)en grogen
©täbtcu war eS gebräuchlich, bag bie 31eifd)er am 9îeuja()rS=
tage eine ungeheuer große ÜBurft herumtrugen, um fiel) babei 31t

beluftigeu. ©0 fofleit int 3«hee 1583 bie gleifdjer itt SöttigS»
berg eine SBurft oott 596 ©Heu Säuge 1111b 434 ißfiiitb @e»

wiegt üerfertigt fjabett, in welcher auger attberen 3'i.qrebieitgicu
36 ©chweittefchiitfen oerarbeitet waren, ©ie würbe Oon 91 gleifcger»
tned)teu unter freubigem ©efange auf hölzernen ©abclit getragen,
©itt fol^eS gattunt wicbcr()olte fiel) 18 3al)ec fpäter, als bie

gleifdjer in SönigSbcrg eine SBurft Oott 1005 ©den oerfertigten,
10031t fie 81 geräucherte ©rfjittfen uttb 18'/., Pfeffer Oerwaubten.
Sicfe SBurft, welche 900 Ißfuttb wog, trugen fie am 9ïeujat)rS=
tage 1601 feierlich unter SRufif h^'unt, worauf fie biefclbc in
@efeflfcl)aft ber 93 ä der Ocrfd)niaitften, welche gur fReOancl)e attS
12 ©djeffcln 25Bai3entuel)( 8 große ©triezcl unb 6 grege 93rcpc(tt
bilden. @S ift biefc Vegebett()eit in einem lateinifdfen ©ebiept
ocr()errlic()t worben.

VlMe ber votfje Cartel, uieilaitb ^amiuei'fdjiuiebS»
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und ähnliche umständliche Ncbenanlagcn nicht erfordert, daß

er ohne Vorbereitungen jederzeit betriebsfähig ist, und daß

er, wenn er nicht gebraucht wird, auch keine Kosten oernr-
sacht, wie z. B. Dampfmaschinen zum Anheizen, findet der-

selbe vorthcilhaftc Anwendung für Druckereien, elektrische

Beleuchtniigs-Aiilagen, Wasserpnmpcn, Auszüge, Krahne und

Winden, für Schiffsbewegung, sowie für jede Art Klein-
gewerbe, ganz besonders aber in der Landwirthschaft zum
Häckselschneiden, Schroten, Mileheentrifugiren und Buttern,
sowie überall da, wo zeitweise eine immer bereite Betriebs-
kraft gebraucht wird.

Gewerbliches Bildungswesen.
Lehrlingspriifung d. Gewerbevereins St. Gatte».

Die diesjährige Lehrliugsp'rüfung des Gewcrbevereins St. Gallen
findet im Mai 1886 statt.

Die Anmeldung zur Prüfung ist bis Ende Januar der

Kommission des Gcwerbevcreins einzusenden. Zur Theilnahme
sind alle Jene berechtigt, welche ihre Lehrzeit bei einem Meister
iin Kanton St. Gallen durchgemacht haben.

Der Anmeldung sind beizulegen! 1) Ein Zeugniß des Lehr-
Herrn über wohlvollbrachte Lehrzeit. In diesem Zeugniß muß
das Datum des Beginnes der Lehrzeit und die Dauer derselben

genau angegeben sein. 2) Ein Zeugniß über den Besuch der

Fortbildungsschule.
Die Anmeldung ist von dem Lehrling selbst zu schreiben.

Zur Prüfung werden nur solche Lehrlinge zugelassen, welche min-
destens zwei Jahre Lehrzeit hinter sich haben und mindestens
drei Viertel der Lehrzeit absolvirt haben.

Zahlreichen Anmeldungen, auch aus dem Kanton, sowie der

kräftigen Unterstützung unseres Unternehmens durch die Hand-
werksmeister, sieht entgegen Die Kommission

des Gewerbevereins St. Gallen.
Der Gewerbeverein Riesbach hat einen Zuschneide-

kurs für Mädchen und Frauen veranstaltet, der von den Ge-
schwistern Boos geleitet wurde. Der Kurs dauerte 10 Wochen.
Jede Woche wurde 6 Stunden Unterricht ertheilt, 4 Stunden Ar-
beits- und 2 Stunden Zeichenunterricht (im Maßzeichnen u. dgl.).
17 Schülerinnen ans 9 Gemeinden haben an dem Kurs mit
gutem Erfolge theilgenommen, wie die Ausstellung der angefer-
tigten Arbeiten beweist.

Schon im Sommer des letzten Jahres hielt der Gewerbe-
verein einen Kurs im Weißnähen ab, zu welchem das eidgen.
Handels- und Landwirthschaftsdepartement aus dem ihm zur
Verfügung stehenden Fonds für Unterstützung gewerblicher Bil-
dung den Hauptantheil der Kosten beisteuerte. Vorderhand sind
jedes Jahr zwei solcher Kurse, der eine für Weißnähen, der
andere für Anfertigung von Kleidern vorgesehen. Dieser Unter-
richt wird unabhängig von den sonstigen Fachkursen der Anstalt

der Geschwister Boos gegeben und könnte, als gewerbliche
weibliche Fortbildungsschule organisirt, namentlich auf dem

Lande großen Nutze» stiften. Uebcrhaupt aber ist lebhaft zu
wünschen, daß unsere Töchter mehr als bis jetzt geschehen ist,
nebe» der höhern theoretischen Bildung in die praktische Haus-
haltnngsknnde nach allen ihre» Seiten eingeführt und darin
heimisch werden.

Die Knnstizewerbeschnle am Gewerbe-Museum
Zürich hat Blnmeuzeichne» und Malen, sowie Kompositions-
Übungen für Flachoruamcnte, Muster n. s. w. als neue Fächer
in ihr Programm aufgenommen; die Zahl von 72 Schülern und

Hospitanten für das Wintersemester machte Erwerbung neuer
Lokalitäten nothwendig.

Vereinswesen.
Basler Gewerbeverein. Die jüngst im großen Saale

zu Safran abgehaltene Versammlung dcS Basier Gewcrbevereins
war nur mittelmäßig besucht, obgleich das wichtige Traktandum
der Erstellung obligatorischer UnterstütznngS- resp.
Krankenkassen für Handwerksgesellen und Arbeiter
zur Diskussion ausgesetzt war. Die zur Versammlung einge-
ladene» HH. Ständerath Göttisheim, Prof. Paul Speiser und
Fabrikant Rnd. Sarasin waren erschienen. Hr. Schlossermcister
Göttisheim, als Referent der Handwerker-Kommission, welche
die Frage vorbcrathen hatte, gab bekannt, die Sektion Hand-
wcrkcr des Gewcrbeveceins habe gesunde», die Gründung einer

permanenten und obligatorischen Kasse für alle in Basel bcschäf-

tigten Arbeiter sei ein Ding der Unmöglichkeit und auch kein

Bedürfniß für das Gewerbe selber, sondern nur für einige Ka-
tcgorien der in der Seidenindnstrie und beim Banhandwerk be-

schäftigten Arbeiter. Es empfehle sich daher, von der Gründung
einer solchen Kasse abzusehen. Dagegen solle jeder in Basel
beschäftigte Arbeiter verpflichtet werden, sich einer der bereits be-

stehenden Krankenkassen anzuschließen und habe den Ausweis zu
leisten, daß er Mitglied einer Privatkrankeukasse sei, welche in
Krankheitsfällen der Mitglieder diesen mindestens Arzt und Apo-
thcke bezahle. Die Arbeitgeber hinwiederum sollen verpflichtet
werden, den Arbeitern einen Theil der Prämien zu leisten.

Die an dieses Referat sich anschließende Debatte, an welcher
sich die HH. Rnd. Sarasin, Ständerath Göttisheim, Schreiner-
meister Zehnle, Hutmacher Amman», Bürger Kreis u. A. be-

theiligtcn, gestaltete sich mitunter zu einer ziemlich lebhaften
Diskussion. Hr. Ständerath Göttisheim war der Meinung,
man solle zuerst das Schicksal des Anzngs Sarasin betr. die

obligatorische Versicherung der Fabrikarbeiter abwarte», welchen
der Große Rath der Regierung zur Berichterstattung überwiesen
habe. Hr. Prof. Speiser dagegen empfahl sofortiges Borgchen
in der Angelegenheit. Man dürfe das Gute nicht ganz und

gar unterlassen, weil das Beste nicht augenblicklich zu er-
reichen sei.

Zu einer Beschlußfassung kam es nicht, da die Reihen der

Anwesenden sich bis 11 Uhr ziemlich bedenklich gelichtet hatten.

Verschiedenes.

Nenjahrsbräuche alter Zeit. In deutschen großen
Städten war es gebräuchlich, daß die Fleischer am Neujahrs-
tage eine ungeheuer große Wurst herumtrugen, um sich dabei zu
belustigen. So sollen im Jahre 1583 die Fleischer in Königs-
berg eine Wurst von 596 Ellen Länge und 434 Pfund Ge-
wicht verfertigt haben, in welcher außer anderen Ingredienzien
36 Schweineschinken verarbeitet waren. Sie wurde von 91 Fleischer-
knechten unter freudigem Gesänge auf hölzerneu Gabeln getragen.
Ein solches Faktum wiederholte sich 18 Jahre später, als die

Fleischer in Königsberg eine Wurst von là Ellen verfertigten,
wozu sie 81 geräucherte Schinken und 18'/., Pfeffer verwandten.
Diese Wurst, welche 900 Pfund wog, trugen sie am Neujahrs-
tage 1601 feierlich unter Musik herum, worauf sie dieselbe in
Gesellschaft der Bäcker verschmausteu, welche zur Revanche aus
12 Scheffeln Waizeumehl 8 große Striezel und 6 große Bretzeln
bücken. Es ist diese Begebenheit in einem lateinischen Gedicht
verherrlicht worden.

Wie der rothe Bartel, weiland Hanimerschinieds-


	Vereinswesen

